Genderaspekte in Straf- und Strafprozessrecht

Ursula Schneider

I Vorbemerkung

Dieser Beitrag befasst sich mit Genderaspekten aus meiner speziellen Sicht
einer Strafrichterin in einem Revisionssenat des Bundesgerichtshofs. In
meiner fast 14-jahrigen Tatigkeit zunichst im S. und von Februar 2020
bis Februar 2022 im neu gebildeten 6. Strafsenat des BGH habe ich ca.
1.500 Verfahren als Berichterstatterin bearbeitet; an weiteren ca. 6.000
Verfahren war ich mitberatend und mitentscheidend beteiligt. Wahrend
der S. Strafsenat schwerpunktmifig fiir OLG-Bezirke in Nord- und Ost-
deutschland, insbesondere fir alle Stadtstaaten, zustindig und deshalb
viel mit Grofstadtkriminalitit befasst ist, erstreckt sich die regionale Zu-
stindigkeit des 6. Strafsenats vor allem auf OLG-Bezirke mit vorwiegend
kleineren Landgerichten in Nord- und Ostdeutschland sowie Bayern. Auf-
grund meiner Tatigkeit habe ich demnach eine Vorstellung davon, was in
den letzten Jahren an Schwerkriminalitit im Norden, Osten und in Teilen
des Stidens Deutschlands von den Landgerichten abgeurteilt wurde. Aller-
dings ist meine Sicht dadurch eingeengt, dass sich die Verurteilten, die
Staatsanwaltschaften oder die Nebenklage — aus welchen Griinden auch
immer — mit der erstinstanzlichen Entscheidung nicht zufriedengeben und
Revision einlegen. Strengen Anforderungen der ,Reprisentativitit kann
dies — trotz der tber die Jahre hohen Fallzahl — nicht gentigen und es kann
keine umfassende Fallanalyse ersetzen.

1I. Polizeiliche Kriminalstatistik

Einen Rahmen fiir den Einstieg in das Thema bietet die Polizeiliche Krimi-
nalstatistik (im Folgenden: PKS). Sie zeigt, dass Frauen ausgehend von
ihrem Bevolkerungsanteil von gut 50 % sowohl unter den Tatverdachtigen
als auch unter den polizeilich erfassten Opfern von Straftaten unterrepra-
sentiert sind, wobei ihre Anteile nach verschiedenen Deliktsgruppen vari-
ieren.
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Tabelle 1. Frauen als Tatverddchtige oder Opfer
(Quelle: Polizeiliche Kriminalstatisttk 2020 — z.T. eigene Berechnun-

gen)
Tatverddchtige Erfasste Opfer
(Prozent) (Prozent)
Insgesamt 24,8 41,2
Vorsitzliche Totungsdelikte 12! 33,57
Straftaten gegen die sex. 2 92
Selbstbestimmung?
Raubdelikte* 9,2 27
Korperverletzung® 20,5 38,9
Straftaten gegen die pers. Frei- | 15,4 46,1
heit®

Kriminalitit erscheint demnach - jedenfalls im polizeilich bekannt ge-
wordenen Bereich — als vorwiegend mdnnliches Phinomen: Manner sind
sowohl auf Titer- als auch auf Opferseite haufiger vertreten als Frauen,
wobei ihr Ubergewicht unter den Tatverdachtigen erheblich hoher ist als
unter den erfassten Verletzten. Allerdings werden Straftaten durch Frauen
vermutlich hiufig in Situationen begangen, die sich einer formellen Sozi-
alkontrolle entziehen und daher im Dunkelfeld verbleiben.”

Der Justiz begegnen Frauen demnach haufiger als Verletzte denn als
Beschuldigte, was insbesondere bei den Sexualdelikten augenfillig ist. So
zeigt z.B. die jingst durch das KFN veroffentlichte ,Evaluierung der Straf-
vorschriften zur Bekimpfung des Menschenhandels®, dass die Geschadig-
ten der sexuellen Ausbeutung fast durchweg weiblich, die Geschadigten
der Arbeitsausbeutung hingegen weit iberwiegend minnlich sind.?

Es gibt auch andere Delikte, denen nach meiner Erfahrung verhaltnis-
miflig haufig Frauen zum Opfer fallen. So sind es oft Frauen, die bei

Mord (Schlissel 010000) und Totschlag (Schlissel 020010).

Mord, Totschlag, Tétung auf Verlangen (Schliissel 892500).

Schlussel 110000.

Schliissel 210000.

Schlussel 220000.

Schliissel 230000.

Vgl. Leuschner, Taterinnen — Hintergriinde und Deliktstrukturen von Straftaten
durch Frauen, FPPK 2020, 130.

8 Bartsch/Greven/Schierholt u.a., Evaluierung der Strafvorschriften zur Bekimpfung
des Menschenhandels, https://www.bmjv.de/DE/Ministerium/ForschungUnd Wisse
nschaft/Evaluierung_Strafvorschriften_Bekaempfung_Menschenhandel/Evaluierun
g Strafvorschriften_Bekaempfung Menschenhandel_node.html.
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Raubtberfillen auf Supermarkte oder Spielotheken bedroht oder kdrper-
lich verletzt werden, was daran liegt, dass die entsprechenden Tatigkeiten
haufiger von Frauen als von Minnern ausgetibt werden. Nach meinem
Eindruck sind es auch iiberwiegend alleinstehende alte Frauen, die Opfer
von Enkel- oder Polizeitricks werden, nicht nur weil sie einen groferen
Anteil an der Bevolkerungsgruppe ausmachen, aus der die Opfer stammen.
Es ist auch anzunehmen, dass alte Frauen als besonders ,leichte® Opfer gel-
ten. In einem Fernsehbericht formulierte es ein fritherer Polizeitrick-Betra-
ger so: ,,Die alten Damen sind wie Kinder; die glauben alles.”

Die folgenden Ausfihrungen konzentrieren sich auf zwei Deliktsberei-
che, in denen in meiner beruflichen Praxis Genderaspekte eine besondere
Rolle spielen, nimlich auf die vorsitzlichen Tétungsdelikte und die Sexu-
aldelikte.

III. Frauen als Opfer vorsatzlicher Totungen
1. Statisttk und Charakteristik

Im Jahr 2020 wurden insgesamt 3.111 Opfer von Mord, Totschlag und To6-
tung auf Verlangen polizeilich erfasst.” Der Anteil von Frauen und Mad-
chen betrug 33,5 %. Dabei fillt auf, dass ihr Anteil an den Opfern voll-
endeter Totungen (47,6 %) deutlich hdher ist als an den Opfern versuchter
Toétungen (29,5 %).1° Dies stiitzt die Annahme, dass Taten gegen Frauen
wesentlich haufiger zur Vollendung fiihren als solche gegen Manner.

Unter den wegen Mordes oder Totschlags Tatverdachtigen tberwiegen
Mainner mit 88 % bei weitem;!! ihr Anteil liegt damit noch tGber threm An-
teil an den Tatverdachtigen insgesamt (75,2 %).12 Ein ahnliches Bild zeich-
net die Strafverfolgungsstatistik: Von 197 im Jahr 2019 wegen (vollende-
ten) Mordes Verurteilten waren 182 Manner (Totschlag: 547 Verurteilte —
489 Manner).!3

9 PKS 2020, Tabelle 91, Opfer nach Alter und Geschlecht - eigene Berechnung.
10 Vgl. PKS 2020, Tabelle 91 — eigene Berechnung.
11 Vgl. PKS 2020, Tabelle 01, Grundtabelle - eigene Berechnung.
12 PKS 2020 - Ausgewihlte Zahlen im Uberblick, S. 34.
13 Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Rechtspflege — Strafverfolgung 2019. Wiesbaden,
2014, S. 158.
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Totungsverbrechen sind hiufig Beziehungsdelikte.!'# Sie gehdren zu den
Straftaten, bei denen Genderaspekte hervorstechen. Frauen werden beson-
ders oft durch ihre Partner getotet. Partnerschaftsgewalt gilt insgesamt als
asymmetrisches Phinomen: Opfer sind vor allem die Frauen.'S Zwar wird
angenommen, dass méinnliche Opfer von Intimpartnerschaftsgewalt diese
seltener anzeigen.!¢ Jedenfalls sind es aber iberwiegend Frauen, die kor-
perlich verletzt oder getétet werden.!” Wahrend Manner eher durch Be-
kannte oder Fremde umgebracht werden, ereignet sich die iberwiegende
Anzahl der Frauenmorde im Kontext von Partnerschaften.!® Ein weitaus
hoherer Anteil von Frauen wird durch ihre Lebenspartner umgebracht als
umgekehrt: Im Jahr 2020 wurden 139 Frauen und 30 Ménner Opfer von
Partnerschaftsgewalt mit todlichem Ausgang.!®

Besonders gefihrlich sind Trennungsphasen, namentlich wenn die Tren-
nung auf die Initiative der Frau zurtickgeht?® Als Tatmotiv werden
hier oft ,Besitzanspriiche“ des Mannes wirksam. Auch wenn Trennungs-
gewalt keineswegs auf Partnerschaften mit vorheriger Beziehungsgewalt
beschrinkt ist,”! bestand in einem groflen Teil ,meiner” Fille bereits vor
der Tat eine durch Eifersucht des Mannes geprigte, auf Kontrolle und so-
ziale Isolation der Frau angelegte Misshandlungsbeziehung, deren Eskalation
den Trennungswunsch der Frau ausgelost hat. Die Versuche ,seiner Frau,
sich von ihm zu 16sen, konnte der Mann nicht ,ertragen®; die Totung der
Frau war die letzte Form ihrer Kontrolle.

14 Vgl. hierzu zusammenfassend Griinewald, Das vorsitzliche Tétungsdelike, Tiibin-
gen, 2010, S. 21 ff. sowie Mouzos, Homicides, in H. J. Schneider (Hrsg.): Interna-
tionales Handbuch der Kriminologie, Bd. 2, Berlin, 2009, S. 647, 655 .

15 Vgl. Bundeskriminalamt (Hrsg.): Partnerschaftsgewalt, Kriminalstatistische Aus-
wertung — Berichtsjahr 2020, S. 5.

16 Vgl. Krause/Guldimann/Habermeyer, Intimpartnergewalt: Kennzahlen, Tatercha-
rakteristika, Risikoerfassung und -management, FPPK 2020, 167, 169 m.w.N.

17 Vgl. Krause/Guldimann/Habermeyer, FPPK 2020, 167, 169, m.w.N.

18 Vgl. Greuel, Eskalation von Beziehungsgewalt, in Lorei (Hrsg.), Polizei und Psy-
chologie: Kongressband der Tagung vom 3. und 4. April 2006 in Frankfurt/M.,
2007, S. 61f.; Greuel/Petermann, Bis dass der Tod uns scheidet — Totung der Int-
impartnerin, in Greuel/Petermann, Macht — Nihe — Gewalt (?): (Sexuelle) Gewalt-
und Totungsdelikte im sozialen Nahraum. Lengerich, 2005, S. 11, 21

19 Vgl. Bundeskriminalamt (Hrsg.): Partnerschaftsgewalt, S. 6.

20 Vgl. Greuel, in Lorei (Hrsg.), S. 70 m.w.N; Steck/Matthes/Sauter, Todlich enden-
de Partnerkonflikte, MSchrKrim 1997, S. 404 ff.

21 Greuel/Petermann, in Greuel/Petermann (Hrsg.), S. 27 m.w.N.
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Besonders bitter ist, dass Tater und Opfer der Polizei nicht selten bereits
von Kriseneinsitzen bekannt sind.?? Es wurden Platzverweise erteilt und
es bestehen Gewaltschutzanordnungen. Manche Frauen haben Zuflucht
bei Verwandten, Freunden oder in Frauenhdusern gesucht. All diese —
grundsitzlich sinnvollen und oft auch wirksamen — Maflnahmen haben
riickblickend nicht ausgereicht, um im konkreten Fall die Frau vor weiterer
schwerwiegender Gewalt zu schiitzen. Im Vorfeld vieler todlicher Gewalt-
taten gab es demnach Warnsignale; Behorden und Gerichte kennen etliche
Risikofalle. Zahlreiche Fille von Trennungsgewalt lieen sich daher bei
zutreffender Beurteilung der bestehenden Gefahr und Effektivierung des
Opferschutzes verhindern.

1. Strafrechtliche Einordnung von Trennungstotungen
a) Systematik der Totungsdelikte

Um die strafrechtliche Einordnung von Trennungstétungen nachvollzie-
hen zu kénnen, ist die Kenntnis der grundlegenden Systematik der To-
tungsdelikte erforderlich. Mord (§211 StGB) unterscheidet sich von Tot-
schlag (§ 212 StGB) dadurch, dass die vorsatzliche Totung eines Menschen
zusatzliche Mordmerkmale erfillen muss, die die Tat als sozial-ethisch beson-
ders verwerflich oder als besonders gefibrlich kennzeichnen. Fir Mord ist bei
voll schuldfihigen Angeklagten zwingend lebenslange Freiheitsstrafe zu
verhangen, wihrend das Gesetz fiir Totschlag einen Regelstrafrahmen von
funf bis finfzehn Jahren Freiheitsstrafe vorsieht. Totschlagstaten kdnnen
zudem milder bestraft werden, wenn sie als minder schwere Falle zu wer-
ten sind (§ 213 StGB).

22 Vgl. Landespriventionsrat Niedersachsen (Hrsg.): Fallmanagement zur Deeska-
lation bei hauslicher Gewalt und Stalking, Hannover 2011; Beispielsfall BGH,
29.10.2008 — 2 StR 349/08.
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Tabelle 2. Totungsdelikte.

Mord Totschlag Minder schwerer Fall des
(§211 StGB) (§212 StGB) Totschlags
(§213 StGB)
Voraussetzungen: Voraussetzung: Voraussetzungen:
o R . (vorsdtzliche) Totung eines | Totschlag, bei dem der
* (vorsitzliche) Tétung ei- Menschen Titer/die Titerin
nes Menschen
*  Vorliegen eines ,Mord- *  ohne eigene Schuld
merkmals®, u.a.: e durch eine ihm/ihr oder
*  Niedrige Strafdrobung: einem/r Angehorigen von
Beweggrinde Freiheitsstrafe nicht unter finf dem Getoteten
*  Heimtiicke Jahren (bis zu finfzehn *  zugefiigte Misshandlung
Jahren) oder schwere Beleidigung

Strafdrohung:

oo In besonders schweren Fillen | ®  zum Zorn gereizt und
Lebenslange Freiheitsstrafe

lebenslange Freiheitsstrafe hierdurch auf der Stelle
zur Tat hingerissen wurde
(Alt. 1)

oder

e cin sonst minder schwerer
Fall vorliegt (Alt. 2)

Strafdrobung:
Freiheitsstrafe von einem Jahr
bis zu zehn Jahren.

Bei Trennungstotungen konnen insbesondere die Mordmerkmale der
niedrigen Beweggrinde und der Heimtticke gegeben sein.

b) Niedrige Beweggriinde (§ 211 Abs. 2 StGB)
aa) Rechtsprechung

Beweggriinde gelten nach standiger Rechtsprechung als niedrig, wenn sie
nach allgemeiner sittlicher Wertung auf tiefster Stufe stehen und deshalb be-
sonders — d.h. in deutlich weiter reichendem MafSe als bei einem Totschlag
— verachtenswert sind. Diese Beurteilung hat auf Grund einer Gesamtwiir-
digung aller dufferen und inneren fir die Handlungsantriebe des Titers
oder der Taterin mafSgeblichen Faktoren, insbesondere der Umstinde der
Tat, seiner oder ihrer Lebensverhiltnisse und Personlichkeit zu erfolgen.??
Bei einer Totung aus Wut, Arger, Hass oder Rache kommt es darauf an,
ob diese Antriebsregungen ihrerseits auf einer niedrigen Gesinnung beru-

23 Vgl. BGHSt 47, 128, 130.

16



https://doi.org/10.5771/9783748930297-11
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Genderaspekte in Straf- und Strafprozessrecht

hen.?* In subjektiver Hinsicht muss hinzukommen, dass der Tater oder die
Taterin die Umstande, die die Niedrigkeit der Beweggriinde ausmachen, in
ihrer Bedeutung fur die Tatausfithrung ins Bewusstsein aufgenommen hat
und, soweit gefithlsméafige oder triebhafte Regungen in Betracht kommen,
diese gedanklich beherrschen und willensmafig steuern kann.?’

»Niedrige Beweggrinde® sind danach ein schwieriges Tatbestandsmerk-
mal. Denn zum einen mussen von den Gerichten innere Tatsachen, nam-
lich die Motive des Taters bzw. der Taterin, ermittelt werden. Zum ande-
ren missen diese bewertet werden und zwar nach ,allgemeinen sittlichen
Mafsstiben .

Bei Totungen von Partnerinnen werden niedrige Beweggrinde z.B. an-
genommen, wenn der Tater vermeintliche Besitzrechte an der Frau nicht
aufgeben will, sie keinem anderen Mann gdnnt (,Wenn ich dich nicht
habe, soll dich auch kein anderer haben®) oder sie aus Wut tber ihre (mut-
mafliche) Untreue bestrafen will.?¢ Sind demgegeniiber nachvollziehbare
Gefiihle der Verzweiflung und Enttauschung bestimmend fiir die Tétung
der Partnerin liegen keine niedrigen Beweggriinde vor. Dasselbe gilt, wenn
die Motive nicht festgestellt werden konnen.

Die Abgrenzung ist heikel, weil sie auf Zuschreibung von Motiven
und sittlichen Wertungen aufbaut. Sie kann die Rechtsanwendenden dazu
verleiten, sich vorzustellen, was sie selbst gefihlt, gedacht oder gewollt
hatten.?”” Da fast jede/r einmal die bitteren Gefiihle erlebt hat, die eine
Trennung auslost, besteht eine gewisse Neigung, dem Titer menschlich
verstandliche Motive zuzubilligen.

Auch die Rechtsprechung des BGH scheint hiervon nicht frei zu sein,
was zu Kritik — nicht nur des Deutschen Juristinnenbundes (djb)?® — ge-
fahrt hat.?” Fir Emporung sorgt insbesondere folgende Formulierung in
drei Entscheidungen des BGH:

»Nicht jede Totung, die geschieht, weil sich der (Ehe-)Partner vom Tater
abwenden will oder abgewandt hat, beruht zwangsliufig auf niedrigen

24 Vgl. BGHSt 47, 128, 130; BGH, NJW 2006, 1008, 1011; NStZ-RR 2006, 340, 341.

25 BGH, NStZ 2018, 527.

26 Vgl. U. Schneider, Der Haustyrann und die Reform der Totungsdelikte, NStZ
2015, 64, 65 m.w.N.

27 Vgl. Drees, Anm. zu BGH, NStZ 2020, 215, 216.

28 1. Themenpapier Istanbul-Konvention: Umsetzungsdefizite bei Femiziden, Ber-
lin, 25. November 2019

29 MiiKoStGB/H. Schneider, 4. Aufl., §211 Rn. 105; ders., Trennungstétungen als
Mord - Eine Rechtsprechungsanalyse und eine Anregung an den Gesetzgeber,
ZRP 2021, 183; Schuchmann/Steinl, Femizide, KJ 2021, 312, 318.
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Beweggriinden. Vielmehr konnen in einem solchen Fall tatauslésend und
tatbestimmend auch Gefiihle der Verzweiflung und der inneren Ausweg-
losigkeit sein, die eine Bewertung als ,niedrig’ namentlich dann fraglich
erscheinen lassen konnen, wenn die Trennung von dem Tatopfer ausgegangen
ist und der Titer durch die Tat sich dessen beraubt, was er eigentlich nicht
verlieren will.“3°

Wihrend ich der Aussage des ersten Satzes noch zustimmen kann,
ist die Formulierung des zweiten Satzes schon deshalb verfehlt, weil sie
die Frau als (Verlust-)Objekt3! und den Titer als Opfer seiner selbst kenn-
zeichnet. Obgleich die Senate des BGH nicht selten Textpassagen aus
friheren Entscheidungen tbernehmen, findet sich diese problematische
Formulierung aber lediglich in den drei zitierten bereits etwas élteren
BGH-Entscheidungen. Nach meinem — auch im Diskurs mit Kolleg/innen
gewonnenen — Eindruck wird diese Sichtweise nicht mehr gebilligt.3?

Freilich lisst die BGH-Rechtsprechung der letzten zehn Jahre zu Tren-
nungstotungen eine konsistente Linie vermissen.’3 In der (von mir erleb-
ten) Praxis kommt es sehr héufig vor, dass in Trennungstotungsfallen Ver-
urteilungen wegen Mordes oder versuchten Mordes aus niedrigen Beweg-
grinden bestehen bleiben und Revisionen der Angeklagten verworfen
werden (§349 Abs.2 StPO). Die Landgerichte finden in ihren Urteilen
nicht selten sehr deutliche Formulierungen, um niedrige Beweggrinde zu
belegen. Das zeigen folgende Beispiele aus Urteilen, die dem 6. Strafsenat
Jahr 2020 vorgelegen haben und in denen er die Schuldspriiche wegen
Mordes bestatigt hat:

e Dabei trat in den Auferungen des Angeklagten wihrend und nach
dem Tatgeschehen ein exklusiver Besitzanspruch zu Tage, der nicht mehr
begreiflich ist und keine Nachsicht verdient.“ (LG Goéttingen — zugrun-
deliegend 6 StR 11/21)

e ,Ausschlaggebend fiir seine Tat war seine durch ungehemmte Eigen-
sucht, einen exklusiven Besitzanspruch und unduldsame Selbstgerechtigkeit
gekennzeichnete Grundeinstellung gegentiber der Nebenklagerin, der
er ein Leben ohne ihn ... nicht zugestehen wollte.“ (LG Liineburg —
zugrundeliegend 6 StR 197/21)

30 BGH, NStZ 2004, 34; JR 2009, 339; 25.7.2006 — 5 StR 97/06, Hervorhebungen
durch die Verfasserin.

31 Vgl. Habermann, Moglichkeiten der Sanktionierung von Femiziden im deut-
schen Strafrecht — Ist ein Femizid-Straftatbestand notwendig? NK 2021, 189, 194.

32 Anders Schuchmann/Steinl, KJ 2021, 312, 318.

33 Vgl. auch H. Schneider, ZRP 2021, 183, 185.
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e Der Angeklagte hat bislang in all seinen Beziehungen einen unbeding-
ten Besitzanspruch auf seine jeweilige Lebenspartnerin erhoben und
auch ausgelebt, indem er sich kontrollsiichtig, abwertend und gewalttitig
zeigte. ... Auch gegeniiber der Geschadigten zeigte er dieses Verhalten.
So akzeptierte er ... die von ihr ausgesprochene Trennung fir sich
nicht, sondern kontrollierte sie weiter wie sein Eigentum ...“ (LG Ros-
tock — zugrundeliegend 6 StR 217/21)

e Beweggriinde der Tat waren das ausgeprigte personale Besitzstandsden-
ken des Angeklagten und sein ricksichtsloser Eigennutz. Er gonnte seine
junge attraktive Ehefrau keinem anderen Mann und konnte es nicht
ertragen, dass sie sich ...einem anderen Mann zugewandt hatte ....“ (LG
Potsdam - zugrundeliegend 6 StR 427/21)

e _Der Angeklagte totete seine Ehefrau..., weil diese nicht mehr bereit
war, ihm bedingungslos zu gehorchen und sich ihm unterzuordnen.
Dem Angeklagten ging es darum, die durch den erfahrenen Autoritats-
und Kontrollverlust gestorte Ordnung wieder herzustellen, indem er
mit der T6tung seiner Ehefrau sich und Dritten demonstrierte, weiter-
hin unbeschrankte Macht iiber sie zu haben.“ (LG Regensburg — zugrun-
deliegend 6 StR 621/21)34

Verwerfungen von Angeklagtenrevisionen durch Beschluss nach §349
Abs. 2 StPO als ,offensichtlich unbegriindet®, die die Masse der Falle aus-
machen, hinterlassen in der Regel keine Spuren in juristischen Datenban-
ken, weil sie normalerweise nicht begriindet werden. Veréffentlicht sind
indes einige BGH-Urteile, durch die auf Revisionen der Staatsanwaltschaft
oder der Nebenklage in Trennungstotungsfillen Schuldspriche wegen
Totschlags aufgehoben wurden, weil niedrige Beweggriinde rechtsfehler-
haft verneint worden waren, oder durch die Schuldspriiche wegen Mordes
aus niedrigen Beweggrinden bestitigt wurden.’S Es entspricht demnach
nicht meinen beruflichen Erfahrungen, dass die Rechtsprechung zu niedri-
gen Beweggriinden bei Trennungstotungen — wie die Kritik behauptet —
aktuell ,sehr taterfreundlich® sei.3¢

Allerdings werden zu Recht einige Entscheidungen beanstandet, in de-
nen der 1. Strafsenat des BGH ausgefiihrt hat, gerade der Umstand, dass
eine Trennung vom Tatopfer ausgegangen sei, diirfe als gegen die Niedrig-

34 Hervorhebungen jeweils durch die Verfasserin.

35 BGH, NStZ 2020, 215; 2013, 337; 2020, 617; 2021, 226; NStZ-RR 2012, 339; vgl.
auch BGH, 22.3.2017 — 2 StR 656/13.

36 So Bock/Steinl, Der Beitrag der Istanbul-Konvention zur Bekdmpfung ge-
schlechtsspezifischer Gewalt, NK 2021, 308, 312.
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keit des Beweggrundes sprechend beurteilt werden.3” Aus meiner Sicht ist
das nicht so. Vielmehr ist der Umstand, dass der Titer auf Trennungsab-
sichten des Opfers mit todlicher Gewalt reagiert, ein Indiz fiir die Wahrneb-
mung eines Kontrollverlusts iber die Frau®® und damit fiir Besitzdenken, das
wiederum ein niedriger Beweggrund ist.3® Die T6tung andert nichts an der
Trennung, sondern stellt sich im Allgemeinen als Akt der Machtaustiibung
dar.40

bb) Forderungen

Angesichts dieses uneinheitlichen Bildes der Rechtsprechung wird teilwei-
se — so auch vom djb — gefordert, Trennungstotungen rege/mdfig in die
Fallgruppe der niedrigen Beweggriinde einzuordnen, weil sich der Téter
mit der Totung dber die grundlegende gesellschaftliche Wertentscheidung
hinwegsetze, dass jeder Mensch frei dartiber entscheiden diirfe, mit wem
er eine Partnerschaft eingehe oder aufrechterhalte.!

Indes wiirde es dem individuell zu ermittelnden Maf der Schuld des An-
geklagten nicht gerecht, den Verweis auf die Verletzung grundlegender
Freiheitsrechte des Opfers ausreichen zu lassen, um ihm regelmiafig niedri-
ge Beweggriinde zu bescheinigen und ihn wegen Mordes zu lebenslanger
Freiheitsstrafe zu verurteilen.#? So kommt es vor, dass die Frau den Tater
im Rahmen eines Streits iiber Trennungsabsichten durch schwerwiegende
Beleidigungen und Herabsetzungen provoziert und er sie in einer Mi-
schung von Wut und Verzweiflung spontan tdtet, ohne dass bereits die
Voraussetzungen eines die erheblich vermindernde Schuldfihigkeit (§ 21
StGB) begriindenden Affekts vorliegen. Es gibt sogar Einzelfille, in denen
der Tater jahrelang Demiitigungen hingenommen hat, um die Beziechung
aufrechtzuerhalten, bis ihm ,der Kragen geplatzt ist“. Opferbeschuldigen-
de Einlassungen sind zwar nicht selten. Sie werden jedoch nicht ungepriift
hingenommen. Vielmehr wird von den Tatgerichten insbesondere durch

37 BGH, NStZ-RR 2018, 177; 2019, 204; 2019, 518.

38 Vgl. Bock/Steinl, NK 2021, 308, 310.

39 Vgl. auch Bock/Steinl, NK 2021, 308, 311; Schuchmann/Steinl, KJ 2021, 312, 319.

40 Habermann, NK 2021, 189, 199.

41 DJB, Policy Paper - Strafrechtlicher Umgang mit (t6dlicher) Partnerschaftsgewalt,
4. November 2020; Drees, NStZ 2020, 215, 217. Zur weitergehenden Forderun-
gen nach Schaffung eines eigenen Femizid-Tatbestandes berechtigt kritisch Ha-
bermann, NK 2021, 189, 199 ff.

42 Vgl. MiKoStGB/H. Schneider, 4. Aufl., § 211 Rn. 105.
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Vernehmung von Zeugen aus dem Familien- und Bekanntenkreis des Paa-
res dessen Beziehungsgeschichte und -struktur ermittelt, vor deren Hinter-
grund die Glaubhaftigkeit entsprechender Einlassungen des Angeklagten
bewertet werden.

Um eine angemessene und einheitlichere Sanktionierung von Tren-
nungstotungsfillen zu gewihrleisten, erscheint allerdings der Vorschlag er-
wagenswert, das Verschulden des Titers an der tatauslosenden Situation in der
Strafzumessungsvorschrift des §46 StGB als Strafscharfungsgesichtspunkt
zu bezeichnen.® Davon wird eine Signalwirkung erwartet, der sich die
Rechtsprechung bei der Beurteilung von Beweggriinden als niedrig wenig-
stens in den Trennungstdtungsfillen nicht entziehen kdnnte, in denen die
Trennung des Opfers vom Tater mafigeblich z.B. durch dessen besitzergrei-
fendes, kontrollierendes oder sexuell oder korperlich tbergriffiges Verhal-
ten veranlasst war.

b) Heimtiicke

In der Praxis sind bei Trennungstétungen auch ,Heimtiickemorde® nicht
selten. Nach stindiger Rechtsprechung handelt heimtiickisch, wer in
feindseliger Willensrichtung die Arg- und dadurch bedingte Webrlosigkeit
des Opfers bewusst zur Totung ausnutzt. Arglos ist ein Opfer, das sich kei-
nes erheblichen Angriffs gegen seine korperliche Unversehrtheit versieht.
Die Arglosigkeit fihrt zur Wehrlosigkeit, wenn das Opfer aufgrund der
Uberraschung durch den Titer in seinen Abwehrmoglichkeiten so erheb-
lich eingeschrankt ist, dass ihm die Moglichkeit genommen wird, dem
Angriff auf sein Leben erfolgreich zu begegnen oder ihn wenigstens zu
erschweren. Das ist der Fall, wenn das Opfer daran gehindert ist, sich zu
verteidigen, zu fliehen, Hilfe herbeizurufen oder in sonstiger Weise auch
durch verbale Aufferungen auf den Tater einzuwirken, um den Angriff zu
beenden.*

Haufig handelt es sich bei todlichen Angriffen in Trennungssituationen
um aus Sicht der Frauen plotzliche, von den Titern aber geplante Atta-
cken, die sich zwar vor dem Hintergrund einer konfliktreichen Beziehung
oder einer aktuellen Auseinandersetzung ereignen, in der die Partnerin
dennoch aktuell keinen erheblichen Angriff auf ihre korperliche Unver-

43 H. Schneider, ZRP 2021, 183, 185; kritisch hierzu Schuchmann/Steinl, KJ 2021,
312, 321 ff.
44 Vgl. nur BGH, NStZ 2021, 609 m.w.N.
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sehrtheit oder gar auf ihr Leben erwartet. Der Tétungshandlung unmittel-
bar vorausgehende verbale Streitigkeiten stehen der Heimttcke grundsatz-
lich nicht entgegen, solange das Opfer nicht mit einem erbeblichen Angriff
gegen seine korperliche Unversebrtheit rechnet.® Typisch sind Fille, in denen
der Tater der Frau, die sich von ihm getrennt hat, nachstellt und ihr
schliefSlich — mit einer Schusswaffe oder einem Messer bewaftnet — in ihrer
Wohnung oder deren Nahe, an ihrem Arbeitsplatz, der Kindertagesstitte
oder Schule ihrer Kinder auflauert oder sie mit der vorgeblichen Bitte um
eine ,letzte Aussprache® in eine ungeschiitzte Situation lockt.#6 Weigert sie
sich, seinen Wunsch nach Fortsetzung der Beziehung zu erfillen, wird sie
sogleich get6tet.#” Wenn das Opfer im Tatzeitpunkt von dem Angriff auf
sein Leben tberrascht wurde, hebt auch eine auf fritheren Aggressionen
und Nachstellungen des Taters beruhende latente, dauerhafte Angst seine
Arglosigkeit nicht auf.48

Das Mordmerkmal der Heimtiicke ist rechtlich klarer umrissen als das-
jenige der niedrigen Beweggriinde; seine Feststellung kniipft wesentlich
an die situativen Gegebenheiten der Tat an, so dass sie fiir die Tatgerichte
nicht selten weniger schwierig ist. Wenn die Feststellung niedriger Beweg-
griinde nicht gelingt, ist es oft die heimtiickische Begehungsweise, die eine
Trennungsttung als Mord qualifiziert.

¢) Besondere Schwere der Schuld

Relativ hdufig kommen die Tatgerichte (rechtsfehlerfrei) zu dem Schluss,
dass der Tater seine (Ex-)Partnerin sowohl heimtiickisch als auch aus nied-
rigen Beweggriinden getStet hat. In diesen Fillen stellt sich die Frage der
besonderen Schwere der Schuld. Sie ist maffgeblich fir die Aussicht des
Verurteilten auf eine Aussetzung des Rests einer lebenslangen Freiheits-
strafe nach fiinfzehn Jahren Vollzug (§ 57a StGB). Das Vorliegen von zwei
Mordmerkmalen fiihrt zwar nicht ,automatisch zu einer besonderen
Schwere der Schuld, handelt sich aber um einen wesentlichen schuldstei-
gernden Umstand. Das gilt insbesondere, wenn — wie im Falle der niedri-

45 Vgl. BGH, NStZ-RR 2012, 371.

46 Siehe BGH, NStZ 2013, 522; 2010, 450; 2009, 501; 2009, 264; 6.11.2014 — 4 StR
416/14.

47 Vgl. Grinewald, Anm. zu BGH, NStZ 2019, 518, 519.

48 BGH, NStZ 2013, 337; 2010, 450; NStZ-RR 2004, 14; 6.11.2014 — 4 StR 416/14.

49 Vgl. etwa BGH, NStZ 2014, 511; 2009, 264; NStZ-RR 2004, 14; kritisch Haber-
mann, NK 2021, 189, 197.
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gen Beweggriinde und der Heimtticke — zwei in ihrem Wesen verschieden-
artige Mordmerkmale verwirklicht sind.>°

Zudem sind Trennungstotungen oft besonders brutal’! Typisch ist
nicht der schnelle, todliche Stich, wie er nach meiner beruflichen Erfah-
rung bei Auseinandersetzungen unter jungen Minnern nicht selten vor-
kommt, sondern das Opfer wird in einem oft mehraktigen Geschehen
geradezu ,niedergemetzelt“. Manchmal wird die Tat vor den Augen der
Kinder veriibt®? oder es werden zudem Dritte umgebracht, die versuchen,
das Opfer zu schiitzen.?3 Schlieflich kommt es vor, dass der Tater (auch)
die Kinder totet, um die Frau zu bestrafen.’* In all diesen Fillen liegt bei

einer Verurteilung wegen Mordes die Annahme der besonderen Schwere
der Schuld nahe.

IV. Frauen als Téterinnen vorsatzlicher Totungen

Von Frauen begangene Trennungstétungen sind demgegeniiber unty-
pisch. In keinem einzigen von mir mitentschiedenen Fall hat eine Frau
einen Mann getotet, weil sie seine Trennung von ihr nicht akzeptieren
konnte. Es gibt allerdings Fille, in denen Frauen in solchen Situationen
rachstichtig reagieren und andere Straftaten zulasten des Mannes veriiben.

Wenn Frauen vorsitzliche Totungsdelikte begehen, handelt es sich
nicht selten um Tétungen ihres Neugeborenen nach der Geburt. Frither
wurden diese Falle als ,Kindestotungen® mit einer gegeniiber dem Tot-
schlag geringeren Mindeststrafe bedroht. Gemif§ § 217 StGB a.F. drohten
einer Mutter, die ihr nichtebeliches Kind in oder gleich nach der Geburt t6-
tete, eine Freiheitsstrafe von drei bis fiinfzehn Jahren, in minder schweren
Fillen von sechs Monaten bis finf Jahren. Indem die Regelung nichteheli-
che Mitter privilegierte, trug sie deren begriindeter Furcht vor sozialer
Achtung Rechnung. Eine solche hat die nichtehelich Gebarende heute
zwar nicht mehr zu befiirchten; insofern war der Kindestotungstatbestand
veraltet. Durch das 6. Strafrechtsreformgesetz vom 26. Januar 1998 wurde

50 Vgl. Schonke/Schroder/Kinzig, StGB, 30. Aufl., §57a Rn.S; Grinewald, NStZ
2019, 518, 519.

51 Vgl. BGH, 23.02.2021 - 6 StR 11/21.

52 Vgl. BGH, 9.01.2020 - 5 StR 587/19.

53 Vgl. BGH, NStZ-RR 2012, 339; 23.02.2021 — 6 StR 11/21; 1.9.2005 — 4 StR 290/05.

54 Vgl. BGH, 19.1.2021 — 5 StR 492/20; 14.4.2020 — § StR 473/19.
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er mit der Begriindung gestrichen, dass er in der strafrechtlichen Praxis
quantitativ kaum mehr eine Rolle spiele und nicht mehr zeitgemaf3 sei.’

Allerdings zeigen Fille, in denen Frauen ihre Neugeborenen toten, viel-
fach typische schuldmindernde Merkmale:5¢ Taterinnen sind nicht selten
sehr junge Frauen, die in schlecht organisierten, prekaren Verhiltnissen
leben. Die getoteten Kinder entstammen problematischen Partnerschaften
oder ,,One-Night-Stands“. Es bestehen bei den Téterinnen Personlichkeits-
probleme, die dazu fihren, dass sie zu vorausschauendem Verhalten wenig
in der Lage sind, was sich u.a. bereits darin zeigt, dass sie keine effektive
Empfingnisverhiitung betreiben. Die Frauen reagieren auf die Schwanger-
schaft mit deren Verleugnung vor sich selber (Nicht-Wahrhaben-Wollen)
und deren Verheimlichung vor ihrer Umwelt.’” Sie treffen keine Vorberei-
tung fir die Geburt, schieben Entscheidungen vor sich her, warten auf ein
»Wunder®, betreiben ,, Kopf-in-den-Sand-Politik“. Von der Geburt werden
sie vor diesem Hintergrund ,uberrascht®. Diese erfolgt heimlich und ein-
sam, ohne fremde Hilfe.58

Der Gesetzgeber des 6. Strafrechtsreformgesetzes meinte, dass der psy-
chischen Ausnahmesituation einer Mutter, die ihr eheliches oder nichtehe-
liches Kind in oder gleich nach der Geburt tote, durch Annahme eines
sonstigen minder schweren Falles des Totschlags (§213 Alt. 2 StGB) Rech-
nung getragen werden konne.”® Entgegen dieser Vorstellung kann §213
StGB die durch die ersatzlose Streichung des §217 StGB a.F. entstandene
Liicke aber nicht schliefen. Denn die Annahme eines minder schweren
Falles bedarf eines besonderen richterlichen Wertungsaktes, dessen Ergeb-
nis offen ist.®* Diesen Wertungsakt hatte der Gesetzgeber den Gerichten
nach altem Recht abgenommen. Die ersatzlose Authebung des § 217 StGB
a.F. war daher ein kriminalpolitischer Fehler.6!

55 Vgl. BT-Drs. 13/8587, S. 81f.

56 U. Schneider, NStZ 2015, 64, 67.

57 Vgl. Lammel, Die Kindstotung ,in oder gleich nach der Geburt®, FPPK 2008,
96, 103; Marneros, Kindestotung: Zur Frage der Schuldfihigkeit nach ,negierter®
Schwangerschaft, MSchrKrim 1998, 173.

58 Vgl. BGH, StV 2021, 77; NStZ 2010, 214; 2009, 210; 2009, 439; 2007, 518; NStZ-
RR 2009, 337; 2008, 308; 21.10.2014 — S StR 296/14; 9.9.2014 — 5 StR 258/14;
23.4.2014 — 5 StR 143/14; 22.10.2013 — 5 StR 392/13; 12.11.2009 — 4 StR 227/09;
20.8.2009 — 5 StR 233/09; 5.6.2003 — 3 StR 55/03; 14.12.1999 — 5 StR 534/99; LG
Bonn, 9.8.2013 - 24 Ks — 900 Js 767/12 — 3/13, 24 Ks 3/13.

59 Vgl. BT-Drs. 13/8587, S. 81f.

60 BGH, NStZ-RR 2004, 80; vgl. auch LG Erfurt, NStZ 2002, 260, 261 f.

61 U. Schneider, NStZ 2015, 64, 67; vgl. auch Zabel, Zur Annahme des Mordtatbe-
standes bei einer Kindestotung, HRRS 2010, 403; Lammel, FPPK 2008, 96.
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V. Sexualdelikte in Partnerschaften

Vergewaltigungen sind der sexuelle Ausdruck von Aggression und in ihrer
Mehrzahl Beziehungsdelikte.5? Zwischen physischer und sexueller Gewalt
in Partnerschaften besteht nach kriminologischen Erkenntnissen eine star-
ke Korrelation.®® Partnerschaftsdelikte machten 2020 einen Anteil von
knapp 21% an den polizeilich bekannt gewordenen Taten nach §177
StGB (sexueller Ubergriff; sexuelle Notigung; Vergewaltigung) aus, wobei
der Anteil der mannlichen Opfer mit 0,4 % verschwindend war.®* Die poli-
zeilichen Daten bieten insoweit aber wahrscheinlich kein realistisches
Bild. Denn es ist anzunechmen, dass der ausgewiesene, relativ geringe An-
teil der Ubergriffe in Partnerschaften ein Artefakt der geringeren Anzeige-
wahrscheinlichkeit in diesen Fallen ist.

1. Erweiterungen des Schutzes Erwachsener vor sexuellen Ubergriffen

In den vergangenen 30 Jahren sind die den Schutz (auch) Erwachsener vor
sexuellen Ubergriffen betreffenden Straftatbestinde mehrfach erweitert
worden. Das Sexualstrafrecht ist damit einerseits gednderten gesellschaft-
lichen Einstellungen gegentiiber Sexualitit und Frauenrechten angepasst
worden, andererseits wurden die Rechtsinderungen als Mittel zur Umfor-
mung solcher Einstellungen genutzt, die als rechtlich nicht mehr akzepta-
bel erachtet wurden.

Ein erster Meilenstein der Reform des Sexualstrafrechts war die Einfih-
rung der Strafbarkeit von Vergewaltigungen, sexuellen Notigungen sowie
dem Missbrauch Widerstandsunfahiger in der Ebe. Bis 1997 wurde solche
sexuellen Ubergriffe nur erfasst, wenn sie ,,auflerebelich® stattfanden (§§ 177
bis 179 StGB a.F.).5> Erst mit dem 33. Strafrechtsinderungsgesetz vom
1. Juli 1997 wurde das Erfordernis der AuSerehelichkeit aufgegeben.

Bis November 2016 folgte das deutsche Sexualstrafrecht, soweit erwach-
sene, nicht widerstandsunfihige Opfer betroffen waren, einem Notigungs-

62 H. J. Schneider, Vergewaltigung, in: H. J. Schneider (Hrsg.), Internationales
Handbuch der Kriminologie, Bd. 2, Berlin, 2009, S. 813, 818 ff.; Renzikowski in:
Hilgendorf/Kudlich/Valerius (Hrsg.), Handbuch des Strafrechts Band 4, § 9 Rn. 2.

63 H.]. Schneider, in: ders. (Hrsg.), S. 821 m.w.N.

64 Vgl. Bundeskriminalamt (Hrsg.): Partnerschaftsgewalt, S. S — eigene Berechnung.

65 Vgl. BGH, NJW 1967, 1078; kritisch Horn, Notigung des Ehegatten zum Bei-
schlaf - strafbar? ZRP 1985, 265.

66 BGBII 1607.
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modell. Erforderlich war eine Notigung zu sexuellen Handlungen mit den
Mitteln der Gewalt, der Drohung mit gegenwartiger Gefahr fiir Leib oder
Leben oder des Ausnutzens einer schutzlosen Lage. Allerdings wurde der
Gewaltbegriff nicht allzu eng verstanden. Auch das Festhalten an den
Handgelenken, das Auf-das-Bett-Stofen oder das Auseinanderdriicken der
Beine konnte darunterfallen.?” Ein aktives Sich-Wehren des Opfers wurde
nicht vorausgesetzt. Ein bloffes Handeln gegen den Willen des Opfers oder
das Ausnutzen von Uberraschungseffekten reichte freilich nicht.

Im Jahr 2016 wurde § 177 StGB grundlegend geandert; das Notigungs-
modell wurde aufgegeben. Ausgangspunkt fiir die Reform war Art. 36 der
Istanbul-Konvention,%® der eine Ponalisierung jedes nicht einverstindlich er-
folgenden Sexualkontakts verlangt. Dementsprechend war ein Kernpunkt
der Reform die Implementierung der sog. Nein-heifSt-Nein-Regelung in
§177 Abs.1 StGB, wonach sexuelle Handlungen strafbar sind, die gegen
den erkennbaren Willen des Opfers vorgenommen werden. Dem gleichge-
stellt wurden verschiedene weitere Fille, in denen es dem Opfer nicht
moglich oder nicht zumutbar ist, seinen entgegenstehenden Willen zu au-
Bern oder durchzusetzen. § 177 Abs. 2 StGB umfasst mehrere Missbrauchs-
und Noétigungsvarianten, die friher teilweise in gesonderten Vorschriften
geregelt waren (§§ 179, 240 Abs. 4 Satz2 Nr. 1 StGB a.F.). Hinzu kommen
in weiteren sieben Absitzen Regelbeispiele und Qualifikationstatbestin-
de.®?

Die Neuregelung schlieft mehrere schwer ertragliche Strafbarkeitsla-
cken. Sie lost vor allem die sog. Klima-der-Gewalt-Falle.”° Das Ausnutzen
eines vom Titer durch frihere Misshandlungen und gewaltsame sexuelle
Ubergriffe geschaffenen Klimas der Gewalt erfillte namlich friher nur
dann die Voraussetzungen einer sexuellen Notigung oder Vergewaltigung,
wenn durch eine ausdriickliche oder konkludente Erklirung des Taters
eine finale Verkniipfung mit dem sexuellen Ubergriff hergestellt wurde.
D.h. der Tater musste sich in einer zumindest schlissigen Weise auf sein
friheres gewaltsames Verhalten berufen, die vom Opfer als Drohung auf-

67 Vgl. BGH, 22.6.2011 - 1 StR 255/11; 30.6.2005 — 3 StR 122/05.

68 Ubereinkommen des Europarats zur Verhiitung und Bekampfung von Gewalt ge-
gen Frauen und héuslicher Gewalt v. 11. Mai 2011, umgesetzt in deutsches Recht
durch Gesetz zu dem Ubereinkommen, BGBI 11 2017, 1026.

69 Vgl. Ubersicht bei Hoven, Das neue Sexualstrafrecht, NStZ 2020, 578; zur Kritik
an der Neuregelung Hoven/Weigend, ,Nein heifst Nein“ - und viele Fragen
offen, JZ 2017, 182; Lederer, Der Schutz potentieller Opfer soll das Ziel sein —
doch wird das am Ende erreicht? AnwBI 2017, 514.

70 Vgl. BT-Drucks 18/9097, S. 26.
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gefasst werden konnte.”! An diesem Erfordernis scheiterte nicht selten die
Strafverfolgung.

Nun reicht ein Handeln gegen den erkennbaren Willen des Opfers aus.
Dartiber hinaus erfasst § 177 StGB Abs. 1 Nr. 4 StGB ausdriicklich das Aus-
nutzen einer Lage, in der dem Opfer bei Widerstand ein empfindliches
Ubel droht. Der Tatbestand kann deshalb auch haufiger angewandt wer-
den, wenn die Opfer Kinder oder Jugendliche sind, die angesichts friherer
Missbrauchs- oder Gewalterfahrungen sexuelle Handlungen erdulden.

Die weitaus meisten Falle, die nach der Neuregelung zum BGH gelan-
gen, sind freilich solche, die auch nach der fritheren Rechtslage als sexuelle
Notigung oder Vergewaltigung strafbar gewesen wiren. Sehr hiufig han-
delt es sich um Taten, die sich in Partnerschaften ereignen und auch hier
sind es haufig Trennungssituationen, in denen der Tater seine Wut am
Opfer ausleben und es bestrafen will. Diese ,,Bestrafungsvergewaltigungen™
sind uberdies oft besonders brutal und erniedrigend.

2. Strafmilderung vs. Strafschirfung bei sexuellen Ubergriffen in der
Partnerschaft?

Problematisch ist die Praxis der Strafzumessung in Fillen der Vergewal-
tigung oder sexuellen Notigung in Partnerschaften oder nach friheren
einvernehmlichen Sexualkontakten. Insoweit hat der BGH in der Vergan-
genheit nimlich wiederholt betont, dass frithere Sexualkontakte zwischen
dem Angeklagten und der Geschadigten oder das Bestehen einer intimen
Beziehung wesentliche strafmildernde Umstinde seien.”? Allerdings hat er
klargestellt, dass diesem Umstand bei Taten mit Bestrafungscharakter, wie
sie bei Vergewaltigungen in Trennungskonstellationen vorkommen, kein
mafigebendes strafmilderndes Gewicht beigemessen werden darf, insbe-
sondere dann nicht, wenn sie mit besonders entwirdigenden Zumutun-
gen fiir das Opfer verbunden sind.”3

Nach meiner Auffassung durfen frihere oder aktuell bestehende Sexu-
albeziehungen zwischen Titer und Opfer als solche nicht strafmildernd

71 Vgl. naher BGHSt 42, 107, 111 f; BGH, NStZ-RR 2013, 207, 208; 10.9.2014 - §
StR 261/14 m.w.N.; 7.1.2015 - 2 StR 463/14; 24.4.2018 — 5 StR 635/17.

72 Vgl. BGH, NJW 2003, 2036; StV 1998, 76; NStZ-RR 2000, 356; 2010, 9.

73 Vgl. BGH, NStZ 2000, 254; NStZ-RR 2016, 203.
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wirken.”* Zwar konnen sexuelle Ubergriffe durch einen Fremden einen
besonders starken Einbruch in die Intimsphare des Opfers darstellen und
l6sen oft Todesangst aus. Aullerdem geht von ihnen eine destruktive Si-
gnalwirkung in die Gesellschaft aus, die dazu fiihrt, dass sich Frauen in be-
stimmten Gegenden und zu bestimmten Uhrzeiten auf der Strae nicht si-
cher fithlen.

Es entspricht indes kriminologischen Erkenntnissen, dass vergewaltigte
Ehe- oder Lebenspartnerinnen physische und psychische Verletzungen er-
leiden, die schwerwiegender und nachhaltiger sein konnen als bei anderen
Vergewaltigungsformen. Denn die Frau kann sich auch zu Hause nicht
mehr sicher fiihlen. Wahrend die Opfer von Vergewaltigungen durch
Fremde mit ihrer Erinnerung leben miissen, missen die Opfer von Verge-
waltigungen in der Partnerschaft oft mit stindiger Bedrohung leben.”’ In
bislang funktionieren Beziehungen kann es der mit einer Vergewaltigung
einhergehende Vertrauensbruch sein, der eine Strafscharfung nahelegt.
Die strafmildernde Beriicksichtigung von Sexualbeziehungen zwischen Ta-
ter und Opfer widerspricht auch den Wertungen der Istanbul-Konvention,
die im Gegenteil in Art. 46 Buchst. a die Moglichkeit einer strafscharfen-
den Berticksichtigung verlangt.

Forderungen nach einer generellen Strafschirfung bei sexuellen Ubergrif-
fen in der Partnerschaft erscheinen gleichwohl nicht gerechtfertigt. Dies
wiirde wiederum dem oft sehr hohen Unrechts- und Schuldgehalt von
Ubergriffen durch Fremde nicht gerecht. Die Schiden, die Opfer erleiden,
sind auch bei vergleichbaren Straftaten individuell und entziehen sich
einer generalisierenden Betrachtung. Bei der Strafzumessung muss deshalb
mafSgeblich auf die im konkreten Fall eingetretenen Folgen fur das Opfer
abgestellt werden. Damit bewegt man sich auch auf rechtlich abgesicher-
tem Terrain, denn die ,verschuldeten Auswirkungen der Tat“ gehoren oh-
nehin zu den gesetzlich genannten Strafzumessungstatsachen (§ 46 Abs. 2
StGB).

74 So auch die Forderung des DJB, Policy Paper - Strafrechtlicher Umgang mit (t6d-
licher) Partnerschaftsgewalt; so auch Schifer/Sander/van Gemmeren, Praxis der
Strafzumessung, 6. Aufl., Rn. 1623.

75 H.]. Schneider, in: ders. (Hrsg.), S. 820 f. m.w.N.
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VI. Sexualdelikte an Kindern

Die Strafvorschriften zu den Sexualdelikten an Kindern sind durch das am
1. Juli 2021 in Kraft getretene ,Gesetz zur Bekimpfung sexualisierter Ge-
walt gegen Kinder“’¢ erginzt, neu strukturiert und die hierfiir vorgesehe-
nen Strafen sind verscharft worden.”” Hervorzuheben sind die — problema-
tischen”® — Hochstufungen des ein groes Spektrum von Beriihrungen er-
fassenden Grundtatbestandes des sexuellen Missbrauchs mit Korperkon-
takt (§ 176 StGB) sowie jeglichen Umgangs mit tatsichlichen oder wirklich-
keitsnahen kinderpornographischen Inhalten zu Verbrechenstatbestinden,
indem die jeweilige Mindeststrafdrohung auf ein Jahr erh6ht wurde. Dies
schliefSt gleichzeitig eine Erledigung des Strafverfahrens ohne Urteil nach
allgemeinen prozessrechtlichen Opportunitatsregelungen (§§ 153, 153a
StPO) aus. ,Hands-off-Delikte” sind jetzt gesondert in §176a StGB gere-
gelt.

Im Jahr 2020 waren 95 % der wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern
(§§ 176, 176a, 176b StGB) Tatverdachtigen Méanner.”” Noch hoher lag 2019
ihr Anteil an den Verurteilten (97 %).80 Auch fiir Sexualdelikte an Kindern
gilt, dass sie vor allem im sozialen Nahraum vertibt werden. Der fremde Ta-
ter, der ein Kind unter Versprechungen in den Wald lockt oder es gar ge-
waltsam entfiihrt, ist zwar kein Mythos, denn solche Taten kommen vor.
Es sind aber vor allem die Viter, Stiefviter oder Lebens(abschnitts)gefahr-
ten der Miutter, vorgeblich wohlmeinende Familienfreunde, Nachbarn
oder Trainer im Verein, die Kinder missbrauchen. In fast der Halfte der
polizeilich bekannt gewordenen Falle sexuellen Kindesmissbrauchs be-
stand eine Vorbeziehung zwischen Titer und Opfer.8! Auch hier diirfte al-
lerdings eine geringere Anzeigewahrscheinlichkeit bei Taten im sozialen
Nahraum, insbesondere innerhalb der Familie, wirksam geworden sein.

76 BGBII 2021, 1810.

77 Vgl. Uberblick bei Bussweiler, Reform des Sexualstrafrechts 2021, Kriminalistik
2021, 486.

78 Vgl. Stellungnahme des DJB vom 07.12.2020 zum Gesetzentwurf der Fraktionen
der CDU/CSU und SPD zur Bekimpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder;
Royen, Vom Missbrauch des Missbrauchs: Wie der Gesetzgeber StrafrichterInnen
zum Rechtsbruch zwingt, StV 2021, 1.

79 PKS 2020, Tabelle 01, Grundtabelle — eigene Berechnung; zu weiblicher Titer-
schaft vgl. Gebhardt/Briken/Tozdan/Schrdder, Typen und Strategien von Titerin-
nen bei sexuellem Kindesmissbrauch, FPPK 2022, 34.

80 Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Rechtspflege — Strafverfolgung 2019, S. 62 - eige-
ne Berechnung.

81 PKS 2020, Tabelle 92, Opfer-Tatverdichtigen-Beziehung — eigene Berechnung,.
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Opfer sind weit tiberwiegend Madchen, namlich fast 77 % der Opfer poli-
zeilich erfasster Missbrauchsdelikte im Jahr 2020.%2

Nach meinen beruflichen Erfahrungen unterscheiden sich die sozialen
Konstellationen, in denen Madchen und Jungen missbraucht werden:
Waihrend Madchen vor allem durch Viter, Stiefviter oder Lebensgefahrten
der Miitter missbraucht werden, kommt dies bei Jungen nur selten vor.
Hier sind die Tater eher Familienfreunde, Nachbarn, Trainer oder ,vaterli-
che Freunde® der Kinder, die sich als ,gute Kumpel“ um sie kimmern.33

Nur in Ausnahmefallen gelangen psychiatrische Gutachter und Gerich-
te zu der Annahme einer ,Kernpadophilie“ des Angeklagten, bei der sexu-
elles Interesse ausschlielich an Kindern besteht. Gerade der sexuelle Miss-
brauch von Midchen durch Minner, die sich als Familienoberhaupt fiih-
len, trigt deutliche Ziige der Machtausiibung. Es entsteht der Eindruck,
dass die Madchen schlicht deshalb missbraucht werden, weil sie gerade
yzur Hand“ sind und der Tater uber sie ,verfigen® kann.

VII. Aussage-gegen-Aussage und Opferschutz bei Vernehmungen

Eine besondere Problematik, die hauptsichlich in Fallen von Sexualde-
likten auftritt und deshalb vor allem weibliche Opferzeuginnen betrifft,
ist die Beweiswiirdigung in Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen. Es ist
zwar eine falsche Annahme, dass unter Geltung der Unschuldsvermutung
dann, wenn Aussage gegen Aussage steht, ein Tatnachweis nicht moglich
sei. Vielmehr gibt es zahlreiche Verurteilungen, denen ausschlieflich die
tir glaubhaft befundene Aussage des Tatopfers zugrunde liegt.

Wenn in der Frage, ob es zu sexuellen Handlungen gekommen ist
oder ob diese einverstindlich waren, Aussage gegen Aussage steht, ist aber
eine besonders sorgfiltige Beweiswiirdigung durch das Tatgericht erforder-
lich.84 Unter aussagepsychologischen Gesichtspunkten® notwendig sind
vor allem eine sorgfaltige Inhaltsanalyse der belastenden Aussage, eine
moglichst genaue Prifung ihrer Entstehungsgeschichte, die Ermittlung
und Bewertung des Aussagemotivs sowie eine Prifung von Konstanz, De-

82 PKS 2020, Tabelle 92 - eigene Berechnung.

83 Vgl. auch Krahé, Sexuelle Kindesmisshandlung, sexueller Kindesmord, in: H. J.
Schneider (Hrsg.), Internationales Handbuch der Kriminologie, Bd. 2, Berlin,
2009, S. 787,792 m.w.N.

84 Vgl. BGH, 6.2.2014 - 1 StR 700/13 Rn. 3; 10.1.2017 - 2 StR 235/16 Rn. 16.

85 Vgl. grundlegend BGHSt 45, 164.
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tailliertheit und Plausibilitit der Angaben.’¢ Zeuginnen und Zeugen miis-
sen deshalb in der Hauptverhandlung nicht selten lange Vernehmungen
und kritische Fragen durchstehen.

Um besonders schutzbediirftigen Opfern die belastende Vernehmung
in der Hauptverhandlung moglichst zu ersparen, ist die Vorschrift des
§255a Abs. 2 StPO geschaffen worden. Danach kann bei Straftaten gegen
die sexuelle Selbstbestimmung — unter weiteren Voraussetzungen — die
Vernehmung einer oder eines Verletzten in der Hauptverhandlung durch
die Vorfithrung des Videos einer friheren richterlichen Vernehmung er-
setzt werden. Allerdings hat die erforderliche Prifung der Konstanz der
Aussage Auswirkungen, die die Anwendung dieser Vorschrift einschrin-
ken konnen. Denn um die Konstanz einer Aussage zu priifen, sind mehre-
re Zeugenaussagen erforderlich. Manchmal ist es freilich moglich, die
Konstanz auch ohne die Vernehmung der verletzten Person in der Haupt-
verhandlung und sogar unabhingig von einer friheren richterlichen Ver-
nehmung zu belegen, etwa wenn sie bereits mehrfach aussagekriftige und
im Wesentlichen inhaltsgleiche Angaben bei der Polizei und gegeniber
anderen Zeuginnen und Zeugen gemacht hat.

Dem Abbau von Belastungen und Angsten von Opferzeuginnen und
-zeugen im Zusammenhang mit Vernehmungen im Strafverfahren soll die
psychosoziale Prozessbegleitung dienen.’” Gemaf§ §406g StPO konnen Ver-
letzte sich des Beistands eines oder einer psychosozialen
Prozessbegleiters/in bedienen, der oder die bei Vernehmungen der verletz-
ten Person und wihrend der Hauptverhandlung anwesend zu sein darf.
Die psychosoziale Prozessbegleitung erginzt die rechtliche geprigte Ne-
benklagevertretung. Durch emotionale und psychologische Unterstitzung
der Verletzten soll sie helfen, Sekundarviktimisierungen zu vermeiden.®

86 Vgl. zusammenfassend nur BGH, 19.5.2020 - 2 StR 7/20 Rn. 4 m.w.N.
87 BT-Drs. 18/4621, S. 19.
88 LR-StPO/Becker, 27. Aufl., Vor § 226 Rn. 67.

31



https://doi.org/10.5771/9783748930297-11
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	I. Vorbemerkung
	II. Polizeiliche Kriminalstatistik
	III. Frauen als Opfer vorsätzlicher Tötungen
	1. Statistik und Charakteristik
	1. Strafrechtliche Einordnung von Trennungstötungen
	a) Systematik der Tötungsdelikte
	b) Niedrige Beweggründe (§ 211 Abs. 2 StGB)
	aa) Rechtsprechung
	bb) Forderungen

	b) Heimtücke
	c) Besondere Schwere der Schuld


	IV. Frauen als Täterinnen vorsätzlicher Tötungen
	V. Sexualdelikte in Partnerschaften
	1. Erweiterungen des Schutzes Erwachsener vor sexuellen Übergriffen
	2. Strafmilderung vs. Strafschärfung bei sexuellen Übergriffen in der Partnerschaft?

	VI. Sexualdelikte an Kindern
	VII. Aussage-gegen-Aussage und Opferschutz bei Vernehmungen

